
2. Kap. -allg. Best, für Ermittlungs- und gerichtl. Verfahren 1

2. Zur Zahlung der Gebühren und Erstattung der 
Auslagen an den bestellten Verteidiger vgl. Anm. 
nach § 67 Abs. 1 StPO.
3. Bei der Bestellung von Jugendbeiständen beachte 
die GRV Nr. 2/86 des Ministers der Justiz und des 
Präsidenten des OG vom 20.2. 1986 (LI Nr. 6/86 des 
MdJ). Sie lautet:
„Zur Sicherung einer einheitlichen Verfahrensweise 
bei der Bestellung von Jugendbeiständen wird fol
gendes verfügt:
1. Hat der jugendliche Beschuldigte oder Angeklag
te keinen gewählten oder beigeordneten Verteidi
ger, ist ihm gemäß § 72 Abs. 3 StPO durch das Ge
richt ein Beistand zu bestellen, der seine Prozeß- 
funktion.ehrenamtlich ausübt. Der Jugendliche kann 
auf die Bestellung eines Beistandes nicht verzichten. 
Das trifft auch für das Strafbefehlsverfahren und das 
beschleunigte Verfahren zu.
Insbesondere in Verfahren, in denen
- Zweifel an der Schuld- oder Zurechnungsfähig

keit des Jugendlichen bestehen;
- ein erhebliches Zurückbleiben in der Persönlich

keitsentwicklung festzustellen ist;
- der Jugendliche die Beschuldigung bestreitet und 

Sachverhalt und Beweisführung kompliziert 
sind;

- der Jugendliche noch unter 16 Jahre alt und eine 
Strafe mit Freiheitsentzug zu erwarten ist sowie 
wenn

- Mitangeklagte von einem Rechtsanwalt vertei
digt werden*’,

hat das Gericht zu prüfen, ob dem Jugendlichen ein 
Rechtsanwalt als Verteidiger zu bestellen ist (§72 
Abs. 2 StPO).
Die Tätigkeit des Jugendbeistands endet mit der 
Volljährigkeit des Jugendlichen.

* Hierbei ist auf Charakter und Umfang der gegen 
den nicht anwaltlich vertretenen Jugendlichen er
hobenen Anklage zu achten.

2. Auf Grund der hohen Anforderungen, die das 
Gesetz an .den Jugendbeistand stellt (§72 Abs. 3. 
StPO), muß dieser über Lebenserfahrung und juri
stische Grundkenntnisse verfügen (vgl. 4. Plenarta
gung des OG vom 21.12. 1982-OG-Inf. 1/83 S. 16).
3. Um seine Rechte und Pflichten im Strafverfahren 
umfassend wahrnehmen zu können, ist der Jugend
beistand durch Beschluß des Gerichts so rechtzeitig 
zu bestellen, daß er sich mit der nötigen Sorgfalt auf 
die Verhandlung vorbereiten kann. Dazu sind ihm 
die Prozeßdokumente (§§ 204,205 Abs. 2 StPO) zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zuzustellen bzw. in den 
entsprechenden Fällen zur Kenntnis zu bringen (vgl. 
Standpunkt des OG, Kollegium für Strafrecht, vom
20.5. 1985 ,Zur Bekanntgabe von Prozeßdokumen
ten gegenüber dem Angeklagten'). Das Gericht hat 
dem Jugendbeistand die erforderliche Unter

stützung zu gewähren und ihm seine Rechte und 
Pflichten zu erläutern. Die Akteneinsicht des Ju
gendbeistandes ist zu sichern. Es ist zu gewährlei
sten, daß entsprechend der gesetzlichen Verpflich
tung des § 205 Abs. 2 Satz 2 StPO die Ladung des Ju
gendbeistandes gleichzeitig mit der Ladung des An
geklagten erfolgt.
4. Der Jugendbeistand hat insbesondere die Pflicht, 
Verschwiegenheit zu wahren und gewissenhaft die 
Verteidigungspflicht wahrzunehmen. Er hat sich mit 
dem Akteninhalt, der Entwicklung des Jugendlichen 
und den Erziehungsverhältnissen im Elternhaus ver
traut zu machen. Die Eltern des Jugendlichen sind 
mit der Übersendung des Beiordnungsbeschlusses 
aufzufordern, sich ihrerseits mit dem Jugendbei
stand in Verbindung zu setzen.
5. Der Jugendbeistand kann nicht mehrere Ange
klagte verteidigen, wenn es den Interessen der Ange
klagten widerspricht (§ 66 StPO).
6. Der Jugendbeistand hat an der gesamten Haupt
verhandlung (einschließlich Urteilsverkündung) teil- 
zunehmen (§§65, 216 Abs.2 StPO). Er hat das 
Recht, selbständig zugunsten des Angeklagten 
Rechtsmittel einzulegen (§284 Abs. 1 StPO). Für 
das Rechtsmittelverfahren ist er durch das Rechts
mittelgericht zu bestellen.
7. Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen VerteidF 
gung Jugendlicher sollte sich jedes Kreisgericht ent
sprechend dem Bedarf einen festen Personenkreis an 
Jugendbeiständen schaffen, die den hohen gesetzli
chen Anforderungen entsprechen (z. B. Angehörige 
pädagogischer Berufe, Jura-Studenten, Schöffen. 
Mitglieder von Schiedskommissionen. Rechtsan
waltsassistenten, Funktionäre der FDJ, Lehrmeister 
und Lehrausbilder aus Betrieben). Staatsanwalts
und Richterassistenten sind nicht als Jugendbeistän
de zu bestellen.

4. Zur Entschädigung des Jugendbeistandes für die 
Zeit seiner unmittelbaren Mitwirkung am Strafver
fahren vgl. §11 Abs. 2, §§12f. und 17 ff. der Ent- 
schädigungsAO (Reg.-Nr. 11.).

§ 73
Sachkundige Durchführung 
des Verfahrens
Richter und Schöffen, die in Strafverfahren gegen 
Jugendliche mitwirken, sollen mit den besonderen 
Fragen der Entwicklung und Erziehung Jugendlicher 
vertraut sein. Entsprechendes gilt für die Jugend
strafverfahren bearbeitenden Staatsanwälte und 
Mitarbeiter der Untersuchungsorgane.

§ 74
Psychiatrische und psychologische 
Begutachtung
(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane können zur Feststellung der straf-
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